




3   Objektblätter 23 

 

 

Detailkarte: Räumliche Festlegungen Jura Ost  
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Erschliessung: Das Standortareal ist durch die Kantonsstrasse K 442 erschlossen. Zusätzlich ist eine neue 
nicht öffentliche Verbindung ab dem Zwischenlager für radioaktive Abfälle (Zwilag) in der Gemeinde 
Würenlingen mit einer Brücke über die Aare und einem Erschliessungstunnel vorgesehen. 

Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebiets 

HAA-Gebiet: Das ENSI bewertet das geologische Standortgebiet Jura Ost für ein Tiefenlager für hoch-
aktive Abfälle als geeignet. Die in Etappe 1 definierte Grenze des Standortgebiets bleibt unverändert 
bestehen. Da das Standortgebiet keine eindeutigen Nachteile im Vergleich zu anderen HAA-
Standortgebieten aufweist und über ein genügendes Platzangebot verfügt, stimmt das ENSI dem Vor-
schlag der Nagra aus Sicht von Sicherheit und technischer Machbarkeit zu, das HAA-Standortgebiet Jura 
Ost in Etappe 3 vertieft zu untersuchen. 

SMA-Gebiet: Das geologische Standortgebiet Jura Ost für ein Tiefenlager für schwach- und mittelaktive 
Abfälle wird vom ENSI als geeignet bewertet. Die in Etappe 1 definierte Grenze des Standortgebiets 
bleibt unverändert bestehen. Da das Standortgebiet keine eindeutigen Nachteile im Vergleich zu ande-
ren SMA-Standortgebieten aufweist und über ein genügendes Platzangebot verfügt, stimmt das ENSI 
dem Vorschlag der Nagra aus Sicht von Sicherheit und technischer Machbarkeit zu, das SMA-
Standortgebiet Jura Ost in Etappe 3 vertieft zu untersuchen. 

Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung der Oberflächenanlage 

Das ENSI sieht aus Sicht von Sicherheit, technischer Machbarkeit und Sicherung keine grundsätzlichen 
Bedenken für die Platzierung einer Oberflächenanlage im Standortareal JO-3+. 

Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur 

Eine Oberflächenanlage auf dem vorgeschlagenen Standortareal JO-3+ ist grundsätzlich mit den gel-
tenden Plänen und Vorschriften des Bundes über die Nutzung des Bodens vereinbar. Zur kantonalen 
Richtplanung liegen aus Sicht des Bundes keine Konflikte vor, welche die Realisierung einer Oberflä-
chenanlage am vorgesehenen Standort verhindern würden. Es bestehen Konfliktpotenziale mit dem For-
schungsbetrieb des PSI durch Erschütterungen während der Bauphase, mit den Schutzzielen des BLN-
Objektes 1108 «Aargauer Tafeljura» sowie mit der Lage im Jurapark Aargau. Der Standort PSI ist im 
Richtplan einerseits als Teil des Entwicklungsschwerpunkts von kantonaler Bedeutung Nr. 15 festgesetzt, 
und soll ausserdem als «Vorzugsgebiet Spitzentechnologie» von übergeordneter Bedeutung mit natio-
nal ausgeprägter Spezialisierung und Vernetzung unterstützt werden. 

Umweltseitig würde eine Realisierung der Anlage vor allem einen Verlust von Fruchtfolgeflächen und 
von Wald verursachen sowie ein Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung und einen Wildtierkorri-
dor von nationaler Bedeutung beeinträchtigen. Zudem müsste ein Bach umgelegt werden. Die Luft- und 
Lärmbelastungen durch die tiefenlagerbedingten Transporte werden für die Region als gering beurteilt. 

Die ENHK hat in ihrer Stellungnahme vom 29. Oktober 2015 zum Standortareal JO-3+ die Beeinträchti-
gung des BLN-Objektes BLN 1108 durch eine Oberflächenanlage an diesem Ort als schwerwiegend ein-
gestuft. Sie hat festgestellt, dass eine Beeinträchtigung des BLN-Schutzobjektes nur dann zulässig ist, 
wenn dessen grösstmögliche Schonung nachgewiesen werden kann. 
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Dieser Nachweis liegt – soweit er zum gegenwärtigen Planungsstand erbracht werden kann – vor: 

− Der Nachweis, dass das Vorhaben nicht ausserhalb des BLN-Schutzobjektes realisiert werden kann, 
ist durch das Evaluationsverfahren des Sachplans erfolgt. Die alternativen Standortareale für eine 
Oberflächenanlage sind gesamthaft als weniger geeignet beurteilt worden und haben insbesondere 
bezüglich Grundwasserschutz und Rodungen deutlich schlechter abgeschnitten. 

− Der Nachweis, dass innerhalb des BLN-Schutzobjektes der Standort mit der grösstmöglichen Scho-
nung gewählt wurde, ist dadurch erbracht, dass das Standortareal JO-3+ an dessen äusserstem 
Rand liegt und dass die objektspezifischen Schutzziele davon wenig tangiert werden. Das Stand-
ortareal schliesst an die bestehenden industriellen Anlagen des PSI in derselben Geländekammer 
an und führt das im kantonalen Richtplan festgelegte Siedlungsgebiet fort.19 

Koordinationsbedarf 

− Zu klären ist der potenzielle Nutzungskonflikt im Standortgebiet Jura Ost: Innerhalb des Standort-
gebiets befinden sich mineralische Rohstoffe für die Zementherstellung. Ein grossräumiger Abbau 
von Steinen und Erden oberhalb des Opalinustons im geologischen Standortgebiet Jura Ost kann 
zu einer Beeinträchtigung der Langzeitsicherheit führen. Weitere mögliche Nutzungskonflikte be-
stehen aufgrund potenziell vorhandener Kohlenwasserstoffe bzw. Kohle im unterlagernden Permo-
karbontrog sowie bezüglich Mineral- bzw. Thermalwasservorkommen und Geothermie. 

− In Zusammenarbeit mit dem Standortkanton, der Regionalkonferenz Jura Ost sowie dem PSI und 
insbesondere dem Zwilag sind in Etappe 3 des Sachplanverfahrens verschiedene Erschliessungsva-
rianten sowie Synergiepotenziale (z. B. gemeinsame Nutzung von Flächen und Anlagen) zu evalu-
ieren. 

− Der Schutz von Fruchtfolgeflächen, des BLN-Objekts 1108 «Aargauer Tafeljura», des Wildtierkorri-
dors von nationaler Bedeutung und des Juraparks Aargau sowie die Sicherstellung des ungestörten 
Forschungsbetriebs des PSI sind im Rahmen der Projektoptimierungen in Etappe 3 für den vorge-
schlagenen Standort der Oberflächenanlage zu berücksichtigen. Wo eine Beanspruchung von 
Fruchtfolgeflächen nicht vermieden werden kann, sind mögliche Kompensationsmassnahmen auf-
zuzeigen. 

− Die Entwicklungsabsichten des im Richtplan als «Vorzugsgebiet Spitzentechnologie» bezeichneten 
Entwicklungsschwerpunktes von kantonaler Bedeutung Nr. 15 und des dort angesiedelten nationa-
len Innovationsparks «Park Innovaare» sind bei der Projektoptimierung in Etappe 3 für den vorge-
schlagenen Standort der Oberflächenanlage zu berücksichtigen. 

 

Bei Bohrungen im geologischen Standortgebiet oder im Zugangsperimeter ist die ortsbezogene maxi-
mal zulässige Bohrtiefe zu berücksichtigen. Diese ist aus den vom ENSI zur Verfügung gestellten und 
nachgeführten Karten ersichtlich. 

— 
19  Südlich des Standortareals befindet sich im Gebiet des BLN-Objekts 1108 eine noch nicht überbaute Industriezone, welche 

grosse Gebäudehöhen erlaubt. 
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3.2 Nördlich Lägern SMA/HAA 

Standortgebiet Nördlich Lägern (AG/ZH) 

Kategorie Schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) / Hochaktive Abfälle (HAA) 

Stand des Prozesses Etappe 2 

Stand der Koordination Zwischenergebnis 

Infrastrukturgemeinden20 

Kanton AG: Fisibach, Schneisingen, Siglistorf 

Kanton ZH: Bachs, Bülach, Eglisau, Glattfelden, Hochfelden, Neerach, Niederweningen,  
Oberweningen, Schleinikon, Schöfflisdorf, Stadel, Weiach 

Gemeinde des Standortareals für eine Oberflächenanlage 

Weiach (ZH, Standortareal NL-2) und Stadel (ZH, Standortareal NL-6)  

Betroffene Nachbarkantone und -länder in unmittelbarer Nähe des Standortgebiets 

Kanton Schaffhausen, Deutschland (Landkreis Waldshut) 

Geologische Charakteristik 

HAA-Gebiet: Der einschlusswirksame Gebirgsbereich im Standortgebiet besteht aus dem Wirtgestein 
Opalinuston und dessen Rahmengesteinen. Das Standortgebiet liegt in einem von der Jurafaltung teil-
weise tektonisch überprägten Bereich (Vorfaltenzone). Aus diesem Grund weist der geologische Aufbau 
auf dem Niveau des einschlusswirksamen Gebirgsbereichs neben ruhig gelagerten Bereichen auch Zo-
nen mit tektonischer Zergliederung auf; diese finden sich mehrheitlich entlang der Ränder des Standort-
gebiets. Das Wirtgestein ist leicht nach Südosten geneigt. 

SMA-Gebiet: Als einschlusswirksame Gebirgsbereiche im Standortgebiet kommen der Opalinuston und 
die Tongesteinsabfolge Brauner Dogger mit ihren jeweiligen Rahmengesteinen in Frage. Das Standort-
gebiet liegt in einem von der Jurafaltung teilweise tektonisch überprägten Bereich (Vorfaltenzone). Aus 
diesem Grund weisen die Wirtgesteine neben ruhig gelagerten Bereichen auch Zonen mit tektonischer 
Zergliederung auf; diese finden sich mehrheitlich entlang der Ränder des Standortgebiets. Die beiden 
Wirtgesteine sind leicht nach Südosten geneigt. 

Standortareal für die Oberflächenanlage, Variante NL-2 

Beschrieb: Das Standortareal NL-2 liegt in der Ebene am Hochrhein zwischen Weiach und Zweidlen-
Station auf Zürcher Kantonsgebiet. Nördlich – am gegenüberliegenden Rheinufer – liegt die deutsche 
Gemeinde Hohentengen, gegen Süden geht die Ebene in den steilen und bewaldeten «Ämpberg» über. 
Der Abstand zum Rhein beträgt ca. 550 m. 

Erschliessung: Das Standortareal wird von der Bahnlinie Koblenz–Winterthur im Norden und der Haupt-
verkehrsstrasse 7 im Süden eingefasst. An beide Verkehrsinfrastrukturen ist ein direkter Anschluss des 
Standortareals möglich.

— 
20  Im Verlauf von Etappe 3 werden die Infrastrukturgemeinden überprüft und nötigenfalls angepasst (vgl. Festlegung 2.6). 
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Detailkarte: Räumliche Festlegungen Nördlich Lägern  
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Standortareal für die Oberflächenanlage, Variante NL-6 

Beschrieb: Das Standortareal NL-6 liegt zwischen Windlach und Zweidlen an der Ostseite des «Ämp-
bergs» im «Haberstal», einem kleinen, auf drei Seiten von Wald begrenzten Kerbtal, welches sich gegen 
das «Rütifeld» hin öffnet. 

Erschliessung: Für die Verkehrserschliessung ist ein Anschluss an die östlich des «Rütifelds» durchfüh-
rende Kantonsstrasse K 348 vorgesehen. Dagegen ist kein direkter Bahnanschluss geplant. Der Bahnan-
schluss würde über eine Umladestation im Gebiet Zweidlen erfolgen. 

Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebiets 

HAA-Gebiet: Das ENSI bewertet das geologische Standortgebiet Nördlich Lägern für ein Tiefenlager für 
hochaktive Abfälle als geeignet. Die in Etappe 1 definierte Grenze des Standortgebiets bleibt unverän-
dert bestehen. Das Standortgebiet weist keine eindeutigen Nachteile im Vergleich zu anderen HAA-
Standortgebieten auf. Das ENSI beurteilt die von der Nagra ausgewiesenen eindeutigen Nachteile be-
züglich der Indikatoren «Tiefenlage im Hinblick auf die bautechnische Machbarkeit (unter Berücksichti-
gung Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften)» und «Platzangebot» aufgrund fehlender 
standortspezifischer Daten als nicht belastbar. Das Standortgebiet kann basierend auf den vorliegenden 
Daten und den bestehenden Ungewissheiten nicht als eindeutig weniger geeignet als die anderen HAA-
Standortgebiete bewertet werden. Damit stimmt das ENSI dem Vorschlag der Nagra nicht zu; das HAA-
Standortgebiet Nördlich Lägern ist nicht zurückzustellen, sondern in Etappe 3 vertieft zu untersuchen. 

SMA-Gebiet: Das ENSI bewertet das geologische Standortgebiet Nördlich Lägern für ein Tiefenlager für 
schwach- und mittelaktive Abfälle als geeignet. Die in Etappe 1 definierte Grenze des Standortgebiets 
bleibt unverändert bestehen. Das Standortgebiet weist bezüglich des Wirtgesteins Opalinuston keine 
eindeutigen Nachteile im Vergleich zu anderen SMA-Standortgebieten auf. Das ENSI beurteilt die von 
der Nagra ausgewiesenen eindeutigen Nachteile bezüglich der Indikatoren «Tiefenlage im Hinblick auf 
die bautechnische Machbarkeit (u. B. Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften)» und «Platz-
angebot» aufgrund fehlender standortspezifischer Daten als nicht belastbar. Das Standortgebiet kann 
basierend auf den vorliegenden Daten und den bestehenden Ungewissheiten nicht als eindeutig weni-
ger geeignet als andere SMA-Standortgebiete bewertet werden. Damit stimmt das ENSI dem Vorschlag 
der Nagra nicht zu; das SMA-Standortgebiet Nördlich Lägern ist nicht zurückzustellen, sondern in 
Etappe 3 vertieft zu untersuchen.  
Für das Wirtgestein Brauner Dogger identifiziert das ENSI eindeutige Nachteile im Vergleich zum Wirt-
gestein Opalinuston für die Indikatoren «Homogenität des Gesteinsaufbaus», «Länge der massgeben-
den Freisetzungspfade», «Variabilität der Gesteinseigenschaften» und «Explorationsverhältnisse im ge-
ologischen Untergrund». Das ENSI nimmt die Überlegungen der Nagra zum Braunen Dogger als 
«weiteres Wirtgestein» neben dem prioritären Wirtgestein Opalinuston für das Standortgebiet Nördlich 
Lägern zur Kenntnis. Aus Sicht der Nagra steht der braune Dogger grundsätzlich als Wirtgestein für 
Abfälle mit geringen Anforderungen an die Barrierenwirkung zur Verfügung, falls ein entsprechendes 
Standortgebiet in Etappe 3 weiter betrachtet wird. Eine diesbezügliche Beurteilung des ENSI wird gege-
benenfalls erst nach Einreichung eines konkreten Vorschlags der Nagra in weiteren Schritten der La-
gerrealisierung erfolgen. 

Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung der Oberflächenanlage 

Das ENSI sieht aus Sicht von Sicherheit, technischer Machbarkeit und Sicherung keine grundsätzlichen 
Bedenken für die Platzierung einer Oberflächenanlage im Standortareal NL-2 oder NL-6. 
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Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur 

Beide vorgeschlagenen Standortareale für die Oberflächenanlage sind grundsätzlich mit den geltenden 
Plänen und Vorschriften des Bundes über die Nutzung des Bodens vereinbar. Zur kantonalen Richtpla-
nung liegen aus Sicht des Bundes keine Konflikte vor, welche die Realisierung einer Oberflächenanlage 
an den vorgesehenen Standorten verhindern würden. 

Das Standortareal NL-2 ist durch den Kiesabbau im Gebiet stark vorbelastet. Nach der Ausbeutung ist 
jedoch eine Rekultivierung des Gebiets und Ausscheidung als Fruchtfolgefläche bzw. naturnahe Fläche 
vorgesehen. Es liegt direkt angrenzend an das im Richtplan festgesetzte Grundwasserschutzareal Weia-
cher Hard, welches im Kantonalen Trinkwasserverbund als wesentliches Element der strategischen Trink-
wasserressourcen für kommende Generationen bezeichnet ist.  
Umweltseitig würde die Anlage die Fläche für die Rekultivierung verringern und damit die vorgesehenen 
Fruchtfolgeflächen verkleinern. Weiter wäre ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung betrof-
fen. Die Luft- und Lärmbelastungen durch die tiefenlagerbedingten Transporte werden für die Region 
als gering beurteilt. 

Das Standortareal NL-6 verfügt über eine etwas abseitige und zurückversetzte Lage und folglich über 
eine minimierte Sichtbarkeit im Umfeld.  
Umweltseitig würde beim Standort NL-6 vor allem der Verlust von Wald und Fruchtfolgeflächen ins Ge-
wicht fallen und ein Wildtierkorridor könnte an Qualität einbüssen. Die Luft- und Lärmbelastungen durch 
die tiefenlagerbedingten Transporte werden für die Region als gering beurteilt. 

Koordinationsbedarf 

− Mögliche Nutzungskonflikte bestehen bezüglich Kohlenwasserstoffen und Kohle aufgrund des un-
terlagernden Permokarbontrogs. Weitere mögliche Nutzungskonflikte können sich bezüglich Mi-
neral- bzw. Thermalwasservorkommen, Geothermie und Kiesabbau ergeben. 

− Das Grundwasserschutzareal Weiacher Hard ist bei der Optimierung von Lage und Ausgestaltung 
der Oberflächeninfrastrukturen sowie bei der weiteren Planung von Bau und Betrieb eines geologi-
schen Tiefenlagers zu berücksichtigen. 

− Im Rahmen der Projektoptimierung in Etappe 3 ist bei beiden Standortarealen, insbesondere beim 
teilweise gut einsehbaren Standortareal NL-2, den Fragen der landschaftlichen Integration beson-
dere Aufmerksamkeit zu schenken. 

− Wo eine Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht vermieden werden kann, sind mögliche Kom-
pensationsmassnahmen aufzuzeigen. 

− In Zusammenarbeit mit den Standortkantonen und der Regionalkonferenz Nördlich Lägern sind in 
Etappe 3 des Sachplanverfahrens verschiedene Erschliessungsvarianten zu evaluieren. 

 

Bei Bohrungen im geologischen Standortgebiet ist die ortsbezogene maximal zulässige Bohrtiefe zu 
berücksichtigen. Diese ist aus den vom ENSI zur Verfügung gestellten und nachgeführten Karten ersicht-
lich. 
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3.3 Zürich Nordost SMA/HAA 

Standortgebiet  Zürich Nordost (TG/ZH) 

Kategorie  Schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) / Hochaktive Abfälle (HAA) 

Stand des Prozesses  Etappe 2 

Stand der Koordination  Zwischenergebnis 

Infrastrukturgemeinden21 

Kanton TG: Schlatt 

Kanton ZH: Benken, Dachsen, Flaach, Flurlingen, Kleinandelfingen, Laufen-Uhwiesen, Marthalen,  
Ossingen, Rheinau, Trüllikon, Truttikon 

Gemeinden des Standortareals für eine Oberflächenanlage 

Marthalen und Rheinau (beide ZH) 

Betroffene Nachbarkantone und -länder in unmittelbarer Nähe des Standortgebiets 

Kanton Schaffhausen, Deutschland (Landkreise Konstanz und Waldshut) 

Geologische Charakteristik: 

HAA-Gebiet: Der einschlusswirksame Gebirgsbereich im Standortgebiet besteht aus dem Wirtgestein 
Opalinuston und dessen Rahmengesteinen. Das Standortgebiet ist tektonisch wenig beansprucht (östli-
cher Tafeljura, im Süden Übergang zur Vorfaltenzone). Das Standortgebiet wird im Nordosten/Osten 
durch eine Zone mit erhöhter tektonischer Beanspruchung, im Westen durch die Landesgrenze und im 
Süden durch die Tiefenlage der Wirtgesteine begrenzt. Generell ist das Wirtgestein ruhig gelagert und 
leicht nach Südosten geneigt. 

SMA-Gebiet: Als einschlusswirksame Gebirgsbereiche im Standortgebiet kommen der Opalinuston und 
die Tongesteinsabfolge Brauner Dogger mit ihren jeweiligen Rahmengesteinen in Frage. Das Standort-
gebiet ist tektonisch wenig beansprucht (östlicher Tafeljura, im Süden Übergang zur Vorfaltenzone) und 
wird im Nordosten/Osten durch eine Zone mit erhöhter tektonischer Beanspruchung, im Westen durch 
die Landesgrenze und im Süden durch die Tiefenlage der Wirtgesteine begrenzt. Generell ist das Wirt-
gestein ruhig gelagert und leicht nach Südosten geneigt. 

  

— 
21  Im Verlauf von Etappe 3 werden die Infrastrukturgemeinden überprüft und nötigenfalls angepasst (vgl. Festlegung 2.6). 
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Detailkarte: Räumliche Festlegungen Zürich Nordost  



32 Sachplan geologische Tiefenlager – Ergebnisbericht zu Etappe 2 

 

Standortareal für die Oberflächenanlage 

Beschrieb: Das Standortareal ZNO-6b befindet sich im Zürcher Weinland auf Gemeindegebiet von Mar-
thalen und Rheinau zwischen den auf leichten Erhebungen gelegenen Wäldern «Bergholz» und «Isen-
buck». Der Abstand zum Rhein beträgt ca. 1 km. 

Erschliessung: Der Bahnanschluss ist ab der Bahnlinie Schaffhausen–Winterthur mit einem kurzen neuen 
Anschlussgleis vorgesehen. Die Strassenerschliessung kann direkt ab der regionalen Verbindungsstrasse 
K 532 erfolgen, welche aufgrund des Standortareals auf einer Länge von einigen hundert Metern verlegt 
werden müsste. 

Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebiets 

HAA-Gebiet: Das ENSI bewertet das geologische Standortgebiet Zürich Nordost für ein Tiefenlager für 
hochaktive Abfälle als geeignet. Die in Etappe 1 definierte Grenze des Standortgebiets bleibt unverän-
dert bestehen. Da das Standortgebiet keine eindeutigen Nachteile im Vergleich zu anderen HAA-
Standortgebieten aufweist und über ein genügendes Platzangebot verfügt, stimmt das ENSI dem Vor-
schlag der Nagra aus Sicht von Sicherheit und technischer Machbarkeit zu, das HAA-Standortgebiet 
Zürich Nordost in Etappe 3 vertieft zu untersuchen. 

SMA-Gebiet: Das geologische Standortgebiet Zürich Nordost für ein Tiefenlager für schwach- und mit-
telaktive Abfälle wird vom ENSI als geeignet bewertet. Die in Etappe 1 definierte Grenze des Standort-
gebiets bleibt unverändert bestehen. Da das Standortgebiet bezüglich des Wirtgesteins Opalinuston 
keine eindeutigen Nachteile im Vergleich zu anderen SMA-Standortgebieten aufweist und über ein ge-
nügendes Platzangebot verfügt, stimmt das ENSI dem Vorschlag der Nagra aus Sicht von Sicherheit und 
technischer Machbarkeit zu, das SMA-Standortgebiet Zürich Nordost in Etappe 3 vertieft zu untersu-
chen.  
Für das Wirtgestein Brauner Dogger identifiziert das ENSI eindeutige Nachteile im Vergleich zum Wirt-
gestein Opalinuston für die Indikatoren «Homogenität des Gesteinsaufbaus», «Länge der massgeben-
den Freisetzungspfade», «Variabilität der Gesteinseigenschaften» und «Explorationsverhältnisse im ge-
ologischen Untergrund». Das ENSI nimmt die Überlegungen der Nagra zum Braunen Dogger als 
«weiteres Wirtgestein» neben dem prioritären Wirtgestein Opalinuston für das Standortgebiet Zürich 
Nordost zur Kenntnis. Aus Sicht der Nagra steht der braune Dogger grundsätzlich als Wirtgestein für 
Abfälle mit geringen Anforderungen an die Barrierenwirkung zur Verfügung, falls ein entsprechendes 
Standortgebiet in Etappe 3 weiter betrachtet wird. Eine diesbezügliche Beurteilung des ENSI wird gege-
benenfalls erst nach Einreichung eines konkreten Vorschlags der Nagra in weiteren Schritten der La-
gerrealisierung erfolgen. 

Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung der Oberflächenanlage 

Das ENSI sieht aus Sicht von Sicherheit, technischer Machbarkeit und Sicherung keine grundsätzlichen 
Bedenken für die Platzierung einer Oberflächenanlage im Standortareal ZNO-6b. 
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Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur 

Eine Oberflächenanlage am vorgeschlagenen Standort ist grundsätzlich mit den geltenden Plänen und 
Vorschriften des Bundes über die Nutzung des Bodens vereinbar. Zur kantonalen Richtplanung liegen 
aus Sicht des Bundes keine Konflikte vor, welche die Realisierung einer Oberflächenanlage am vorgese-
henen Standort verhindern würden. In der Gemeinde Marthalen liegt ein regionales Arbeitsplatzgebiet. 
Die raumplanerischen Grundlagen sehen Siedlungserweiterungen vor, wenn auch nicht im Gebiet des 
Standortareals. 

Umweltseitig würde die Realisierung der Anlage vor allem bedeutende Verluste an Fruchtfolgeflächen 
und Wald verursachen sowie einen Wildtierkorridor von regionaler Bedeutung und eine ökologische 
Vernetzungsachse beeinträchtigen. Die Luft- und Lärmbelastungen durch die tiefenlagerbedingten 
Transporte werden für die Region als gering beurteilt. 

Koordinationsbedarf 

− Mögliche Nutzungskonflikte bestehen bezüglich Mineral- bzw. Thermalwasservorkommen und 
Geothermie. 

− Das Grundwasserschutzareal Rheinau und die Ergebnisse der detaillierten Prüfung der Grundwas-
sersituation im Bereich des Standortareals ZNO-6b sind bei der Optimierung von Lage und Ausge-
staltung der Oberflächeninfrastrukturen sowie bei der weiteren Planung von Bau und Betrieb eines 
geologischen Tiefenlagers zu berücksichtigen. 

− Den Fragen der landschaftlichen Integration ist vor dem Hintergrund des aus den Sektoren Nordost 
bis Südost gut einsehbaren Standortareals im Rahmen der Projektoptimierung in Etappe 3 grosse 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

− Wo eine Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht vermieden werden kann, sind mögliche Kom-
pensationsmassnahmen aufzuzeigen. 

− In Zusammenarbeit mit den Standortkantonen sowie der Regionalkonferenz Zürich Nordost sind in 
Etappe 3 verschiedene Erschliessungsvarianten zu evaluieren. 

 

Bei Bohrungen im geologischen Standortgebiet ist die ortsbezogene maximal zulässige Bohrtiefe zu 
berücksichtigen. Diese ist aus den vom ENSI zur Verfügung gestellten und nachgeführten Karten ersicht-
lich. 
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